
Anlass/Raum/Material Grundgebühr

Kirchenraum

Hochzeit Einheimische mit Mitgliedschaft in der reformierten 

Landeskirche

Als Einheimische gelten Personen, die in der Kirchgemeinde 

Hilterfingen wohnen oder früher gewohnt haben (mindestens ein 

Ehepartner).

0.--

Hochzeit Auswärtige mit Mitgliedschaft in der reformierten

Landeskirche
100.--

Belegung max. 5h                                                                                                  

Mit Organist*in von der Kirchgemeinde zusätzlich Fr. 300.--                                

Hochzeit für Nichtmitglieder der reformierten Landeskirche                        100.--

Belegung max. 5h

Mit Organist*in von der Kirchgemeinde zusätzlich Fr. 300.--                                

Der Kirchgemeinderat entscheidet über die Durchführung.

Abdankung Einheimische und Mitgliedschaft in der reformierten 

Landeskirche

Als Einheimische gelten: Personen, die in der Kirchgemeinde Hilterfingen 

wohnen; wer einen Ehepartner hat, der auf dem Friedhof beerdigt ist; wer 

Wohnsitz in der KGH hatte und in einem Altersheim auswärts stirbt; wer in 

einem Altersheim in der KGH lebt und seine Schriften in einer anderen 

Gemeinde als Hilterfingen, Oberhofen oder Heiligenschwendi hat.

0.--

Abdankung Auswärtige und Mitgliedschaft in der reformierten 

Landeskirche
100.--

Mit Organist*in von der Kirchgemeinde zusätzlich Fr. 300.--             

Abdankung für Nichtmitglieder der reformierten Kirche mit Pfarrer*in 

der Kirchgemeinde Hilterfingen
100.--

Mit Organist*in von der Kirchgemeinde zusätzlich Fr. 300.--                                

Abdankung für Nichtmitglieder der reformierten Kirche ohne Pfarrer*in 

der Kirchgemeinde Hilterfingen
100.--

Mit Organist*in von der Kirchgemeinde zusätzlich Fr. 300.--                                   

Der Kirchgemeinderat entscheidet über die Durchführung.

0.--

900.--

Benützungstarife Kirchliches Begegnungszentrum (KBZH)

0.--

300.--

900.--

Raummiete

300.--

1'400.--
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Taufe ausserhalb des Gemeindegottesdienstes 100.--

(nur in Ausnahmefällen auf Gesuch hin möglich)                                           

Mit Organist*in von der Kirchgemeinde zusätzlich Fr. 300.--                                        

Orgelmiete                                                              Fr. 150.--

Konzerte 

bis 5 Stunden 100.--

ganzer Tag 100.--

Proben 40.--

ganzer Saal

bis 5 Stunden 80.--

ganzer Tag 80.--

unterteilter Saal

bis 5 Stunden 50.--

ganzer Tag 50.--

Bühne UG, inkl. Lichtsteuerung

bis 5 Stunden                                                                                         

ganzer Tag

20.--              

20.--

Aussenterrasse

Stehtische und Sonnenschirme

bis 5 Stunden                                                                                                  

ganzer Tag
30.--                     

30.--

Küche UG

bis 5 Stunden                                                                                                           

ganzer Tag

40.--             

40.--

Saal, Bühne, Terrasse und Küche

Ohne Musikanlage und Beamer                                                                                   

bis 5 Stunden                                                                                                      

ganzer Tag
150.--                      

150.--

Sitzungszimmer 

bis 5 Stunden 30.--

ganzer Tag

30.--                 

30.--

Jugendraum UG

bis 5 Stunden                                                                                           

ganzer Tag

40.--                   

40.--

Höfli-Kafi

ab 18h
40.--

Material:

Miete E-Piano (Saal UG) 50.--

Miete Orgel 150.--

Musikanlage 40.--

Beamer 60.--

Musikanlage und Beamer 80.--

30.--

80.--                   

120.--

200.--                

320.--

Weitere Räume

50.--

30.--

30.--                          

50.--

40.--

70.--

400.--

40.--

60.--

100.--

Saal UG

80.--                       

130.--  

20.--                    

30.--

400.--

600.--
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Die Benützungtarife wurden beraten und angenommen durch den Kirchgemeinderat am 14. November 2023.

Inkrafttreten 01. Januar 2024. Sie ersetzen die Tarife vom 01. Januar 2014. 

Kirchgemeinderat Hilterfingen

Maria Graf                                  Simone Schoch

Co-Präsidentin                            Sekretärin

Besondere Bestimmungen:

- Blumenschmuck geht zu Lasten Veranstalter, inkl. Entsorgung.

- bei Annulation von weniger als 14 Tagen vor dem Anlass wird die Grundgebühr verrechnet. 

- Spezialaufwand für Reinigung etc. wird mit Fr. 60.--/h verrechnet.


